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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

1482/ J betreffend Artikel 8 B-VG, welche die Abgeordneten Mag. 

Praxmarer und Kollegen am 23. Juni 1995 an mich richteten, stelle 

ich fest: 

Punkte 1 bis 4 der Anfrage: 

Wird in Ihrem Ressort diese seltsame Ausdrucksweise verwendet? 

Wenn ja, auf welcher verfassungsgesetzlichen bzw. einfachgesetz

lichen Grundlage? 

Wenn es keine verfassungsgesetzliche bzw. einfachgesetzliche 

Grundlage gibt, sind Sie bereit, eine solche Praxis sofort abzu

stellen? 
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Welche Gründe stehen gegebenenfalls einer Schreibweise, z.B. 

Botschafterinnen und Botschafter, Kandidatinnen und Kandidaten, 

bzw. Kolleginnen und Kollegen etc. in Ihrem Ressort entgegen? 

Antwort: 

Zu diesen Fragen wird auf die Beantwortung der inhaltlich gleich

lautenden Anfrage des Bundeskanzlers verwiesen. 
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